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PROTEKTION BEI LANDWIRTSCHAFrLICHEN VERARBEITUNGS. 
ERZEUGNISSEN IN DER EG 

von 

Lutz KERSTEN, Braunschweig 

Einleitung 

Häufig wird darauf hingewiesen, daß nur ein Teil der Agrarstützung bei den Landwirten 
ankommt. So schreibt z.B. K.P. KRAUSE (1984) unter der Überschrift "Zu hohe Kosten, 
und das meiste Geld bekommen die Falschen", wobei er sich ausdrücklich auf die sicht
baren Kosten bezieht, "die die Gemeinschaft in ihren Haushaltsrechnungen ausweist" (S. 
15): ''Tatsächlich aber kommt ein großer Teil der Stützungsgelder überhaupt nicht bei den 
Landwirten an. Er versickert auf dem Weg dorthin in anderen Teilen der Agrarwirtschaft 
und (bei den Exportsubventionen) in anderen Ländern". Schätzungsweise 25-30 % derStüt
zungs~elder nur würden bei den eigentlich~n Adressaten eintreffen. 

Obwohl solche Aussagen leicht von der eigentlich entscheidenden Frage ablenken, wie die 
Landwirtschaft ohne diese Stützungsmaßnahmen stehen würde, weisen sie doch auf den 
Effekt hin, daß der Landwirtschaft vor- und nachgelagerte Stufen am Agrarschutz partizi
pieren. Im Fall der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist das häufig beabsich
tigt. In den folgenden Ausführungen werden die Fonnen der Protektion der Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse in der EG kurz beschrieben und erste Überlegungen zu 
ihrer Quantifizierung angestellt. Eine größere Aktualität hat diese Fragestellung mit der 
Uruguay-Runde gewonnen. Die EG fordert in ihrem globalen Vorschlag für die Lang
fristziele der multilateralen Verhandlungen über Agrarfragen in der Uruguay-Runde: 
"Processed agricultural products should also be covered" (GATT, 1989). Diese Forderung 
kommt noch recht unvermittelt, sie steht allein und wird nicht erläutert. 

Anteile der Landwirtschaft 

Der Anteil des Agrarhandels am gesamten internationalen Handel ist von über 45 % in der 
Nachkriegszeit auf 13 % Ende der 80er Jahre zurückgegangen. Das GATT rechnet die Teile 
0, 1,2 und 4 ohne die Abschnitte 27 und 28 des intemationalen Warenverzeichnisses für 
den Außenhandel (SlTC) zum Agrarhandel. Darin enthalten sind eine Vielzahl mehr oder 
weniger hoch verarbeiteter Produkte und außerdem auch Forst- und Fischwaren. DALE 
(1974) schätzte den Anteil der verarbeiteten Produkte am gesamten internationalen Agrar
handel für Ende der 60er Jahre auf über 20 %. Er geht zwar von der UN-Klassifikation aus, 
nach der alle Nahrungsgüter als "verarbeitet" gelten, wenn sie in registrierten Gewerbebe
trieben mit mehr als vier Beschäftigten tranSformiert oder haltbar gemacht wurden, bezieht 
aber nur eine begrenzte Zahl ein. Ausgeschlossen sind namentlich Fleisch, frisch, gekühlt, 
gefroren, polierter Reis, Rohzucker und raffinierter Zucker, gerösteter Kaffee und Tee. Zu 
vergleichbaren Ergebnissen kommt die OECD (1989) in einer Zusammenstellung des 
Agrarhandels für den OECD-Rauum. Auch in dieser Zusammenstellung werden wichtige 
verarbeitete Produkte wie Molkereierzeugnisse, Fleisch und Fleischwaren, Zucker und 
Tierfutter zu den unverarbeiteten Produkten gezählt 
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Mit dem allgemeinen Wirtschaftswachstum nimmt der Anteil der Verbraucherausgaben für 
Nahrungsgüter ab. Zugleich schrumpft der Anteil der Landwirtschaft an den Verbraucher
ausgaben für Nahrungsgüter, wie es z.B. in den Spannenberechnungen des IflM zum 
Ausrruck kommt. Dieser Anteil unterscheidet sich zwischen den Produkten, aber auch bei 
Fleisch und Zucker, die im Agrarhandel häufig zu den unverarbeiteten Agrarprodukten 
gezählt werden, ist er Mitte der 80er Jahre nach den Berechnungen für die Bundesrepublik 
Deutschland unter 40 % gefallen. DALE (1974) teilte den Wert eines Nahrungsmittels im 
Einzelhandel eines Industrielandes auf in 50 % Verarbeitungs- und Vermarktungskosten, 30 
% landwirtschaftliche Wertschöpfung und 20 % Wert der Produktionsmittelzukäufe der 
Landwirtschaft. 

Ganz im Gegensatz zum Sickereffekt bei der Agrarstützung, die .den Landwirten angeblich 
nur den kleineren Teil der Agrarsubventionen läßt, weisen die von der OECD laufend 
berechneten Subventionsäquivalente auch auf landwirtschaftlicher Erzeugerebene ein hohes 
Niveau auf. Die Nettoausgaben des EAGFL lagen in den letzten Jahren in der Gemein
schaft bei 25 MRD. ECU (1988-90); die OECD hat für 1988 und 1989 das gesamte Äqui
valent an Erzeugersubventionen in der EG auf etwa 50 Mrd. ECU geschätzt, wovon rund 
zwei Drittel die Verbraucher und ein Drittel die Steuerzahler aufbringen. Zwischen Stüt
zungskosten und Protektion besteht - natürlich - in den meisten Fällen ein großer Unter
schied. Das ist am deutlichsten bei einem Importland, in dem sich die fmanziellen Aus
wirkungen der Stützung auf der Einnahmenseite des Haushalts niederschlagen, wenn der 
Inlandsmarkt dUl'Ch Importabgaben geschützt wird. Gleichwohl bleibt die Behauptung 
bestehen, daß die Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf vielfliltige Weise in die 
Agrarprotektion einbezogeIl ist. In den meisten Fällen ist das ausdrücklich beabsichtigt. 
Außerdem erscheint wichtig festzuhalten, daß bei solchen Betrachtungen scharf zu trennen 
ist zwischen fmanzieller und ökonomischer Analyse. 

Auch ökonomische Analysen kommen zu dem Ergebnis, daß die Einkommensumverteilung 
zugunsten der EG-Landwirtschaft, im wesentlichen von den Verbrauchern und den Steuer
zahlern, ineffizient ist. Darauf weisen zumindest sogenannte Transferrelationen hin, die den 
dUl'Ch die gemeinsame Agrarpolitik bedingten Einkommensanstieg auf die ökonomischen 
Kosten für die Gesamtwirtschaft beziehen (DEMEKAS et al" S. 126). Für das Jahr 1980 
wurde diese Relation für die EG-9 z.B. auf 1,5 geschätzt, d.h. die Einkommensstützung 
kostete die Gesamtwirtschaft 50 % mehr, als sie der Landwirtschaft einbrachte. 

Verarbeitungsprodukte in den Verordnungen 

Artikel 38 des EWG-Vertrags definiert: "Unter landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind 
Erzeugnisse des Bodens, der Viehzucht und der Fischerei sowie die mit diesen in unmittel
barem Zusammenhang stehenden Erzeugnisse der ersten Verarbeitungsstufe zu verstehen". 
Im Anhang n des EWG-Vertrags sind die Produkte angegeben, die im Sinn des Vertrags 
als Agrarprodukte gelten. Man findet darunter auch Erzeugnisse höherer Verarbeitungsstufe 
wie z.B. raffinierte pflanzliche Öle, Margarine oder Zubereitungen von Fleisch. Die 
Produkte, für die die einzelnen Maktordnungen gelten, sind in der jeweiligen gemeinsamen 
Marktorganisation angeführt. 

Für die wichtigen - und auch für weniger wichtige - Agrarprodukte bestehen gemeinsame 
Marktordnungen, die auf verschiedene Art die Präferenz für die Produktion am Binnen
markt sichern: 

364 



Außenhandelsschutz und Preisstützung am Binnenmarkt; 
nur Außenhandelsschutz, keine Stützungsmaßnahmen am Binnenmarkt; 
kein Außenhandelsschutz, Ausgleichszahlungen am Binnenmarkt. 

Als Beispiele lassen sich flir die erste Kategorie Weizen, Milch, Zucker und Olivenöl 
anführen, für die zweite verschiedene andere Getreidearten, Eier und Geflügelfleisch und 
für die dritte Raps, Sonnenblumensaat, Schafe und Baumwolle. 

Wegen der Inzidenz des Schutzes der Agrarprodukte bzw. der Verarbeitungsprodukte der 
ersten Stufe(n) - im folgenden meist vereinfacht Rohstoffinzidenz genannt - wurde die 
Notwendigkeit kompensierender Maßnahmen für die Produkte höherer Verarbeitungsstufe 
gesehen, da anderenfalls der EG-Verarbeitungsindustrie aus der Anwendung der Agrar
marktordnungen ein schwerwiegender Wettbewerbsnachteil erwachsen würde. Zur Kom
pensation der Rohstoff'mzidenz wurde eine "Handelsregelung für bestimmte aus landwirt
schaftlichen Erzeugnissen hergestellte Waren" (VO 3033/80) festgelegt, die das EG-Han
deissystem für die sogenannten Nicht-Anhang ll-Produkte bildet Davon abgedeckt werden 
die Verarbeitungserzeugnisse folgender Grundprodukte: 

Magennilchpulver; 
Vollrnilchpulver; 
Butter; 
verschiedene Getreidearten; 
Zucker; 
Melasse. 

Die einzelnen von der Handelsregelung der VO 3033/80 betroffenen Produkte sind im 
Anhang der Verordnung genannt 

Schutzelemente 

In den wichtigen Agrarmarktordnungen werden die Verarbeitungsprodukte der ersten Stufe 
meist in den Außenhandelsschutz, oft auch in die Binnenmarktregelung mit einbezogen. Die 
Getreidemarktordnung sieht z.B. flir verarbeitete Erzeugnisse eine Abschöpfung vor, die 
sich aus zwei Teilbeträgen zusammensetzt: 

Aus einem beweglichen Teilbetrag, der im Prinzip der Rohstoffinzidenz entspricht; 

"aus einem festen Teilbetrag, der mit Rücksicht auf den der Verarbeitungsindustrie 
zu gewährenden Schutz bestimmt wird" (VO 2727n5, Art 14 (1». 

Für geschlachtete Schweine - wie für Eier und Geflügelfleisch - setzt sich die Abschöpfung 
nach demselben Prinzip aus zwei Teilbeträgen zusammen: 

Aus einem ersten Teilbetrag in Höhe des Unterschieds der Preise in der Gemein
schaft und auf dem Weltmarkt für die Getreidemenge, die in der Gemeinschaft zur 
Erzeugung von 1 kg Schweinefleisch erforderlich ist; 

einem Schutzzoll von 7 % des Einschleusungspreises. 

Der Einschleusungspreis besteht aus drei Teilbeträgen: 
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Einem Betrag in Höhe des Wertes der Futtergetreidemenge auf dem Weltmarkt, die 
der zur Erzeugung von 1 kg Schweinefleisch in dritten Ländern erforderlichen 
Futtermenge gleichwertig ist; . 

einem Pauschbetrag, der die Zusätzlichen Kosten höherwertiger Zusatzfuttermittel 
ausgleicht; 

einem Pauschbetrag zur Berücksichtigung der allgemeinen Produktions- und Ver
marktungskosten. 

Die Abschöpfung für weiterverarbeitete Produkte wie z.B. Würste und verschiedene 
Zubereitungen setzt sich in gleicher Weise aus zwei Teilbeträgen zusammen: 

Einem ersten Teilbetrag, "der von der Abschöpfung für geschlachtete Schweine 
nach Maßgabe des Verhältnisses abgeleitet wird, das in der Gemeinschaft zwischen 
den Preisen für diese Erzeugnisse einerseits und dem Preis für geschlachtete 
Schweine andererseits besteht"; 

einem zweiten Teilbetrag, der 7 % des durchschnittlichc;:n Angebotspreises beträgt. 

Der erste Teilbetrag übersteigt normalerweise die Rohstoffinzidenz, die bei diesen Produk
ten von der Abschöpfung für geschlachtete Schweine abgeleitet werden müßte. Dadurch 
enthält die Abschöpfung für weiterverarbeitetes Fleisch zwei Schutzelemente für die 
Verarbeitung am Binnenmarkt, nämlich im ersten Teilbetrag dutch die Absicherung der 
inländischen Spanne und im zweiten Teilbetrag durch den Schutzzoll. 

Bei Milch und Molkereierzeugnissen werden nach Artikel 4 der Marktordnung die Schwel
lenpreise für Leiterzeugnisse so festgesetzt, " daß unter Berücksichtigung des für die 
verarbeitende Industrie der Gemeinschaft notwendigen Schutzes die Preise der eingeführten 
Milcherzeugnisse eÜle liöhe erreichen, die dem Richtpreis für Milch entspricht". Falls die 
Abschöpfung nicht nach besonderen Vorschriften festgesetzt wird, " ist sie Ilir die Er
zeugnisse einer Gruppe gleich dem Schwellenpreis des Leiterzeugnisses, vermindert um 
dessen Preis frei Grenze" (Artikel 14 der Marktordnung). Am Binnenmarkt werden die Er
zeugerpreise durch die Interventionspreise für Butter, Magermilchpulver und italienische 
Hartklisesorten abgesichert. Bei der Festsetzung der Interventionspreise werden die Herstel
lungskosten der Interventionsprodukte berücksichtigt. Weder das Verfahren, mit dem die 
Verarbeitungskosten festgelegt werden, noch das Ergebnis in Form der Kosten oder 
Verarbeitungsspannen werden von der Kommission veröffentlicht. Die Vereinigung der EG
Milchwirtschaftsverbände (ASSILEC) legt der Kommission sogenannte repräsentative 
Verarbeitungskosten für Butter und Magermilchpulver vor, die mit ins Kalkül gezogen 
werden können. Durch die Intervention auf der Absatzseite ist die Molkereiwirtschaft voll 
in den Agrarschutz integriert. 

Wie der Überblick am Beispiel wichtiger Marktordnungen zeigt, erhält die Verarbeitungs
industrie landwirtschaftlicher Erzeugnisse durch die gemeinsamen Marktordnungen einen 
speziellen Schutz, der sich zu einem Teil an dem Schutz Ilir das jeweilige Primärerzeugnis 
orientiert, die Inzidenz des Schutzes auf der Rohstoffseite aber übersteigt. Warum die 
Verarbeitungsindustrie landwirtschaftlicher Erzeugnisse in hoch entwickelten Industrielän
dem eines "notwendigen Schutzes" - wie es in der Milchmarktordnung ausdrücklich heißt -
bedarf, wird mcht erläutert. 
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Förderung aus Gemeinscbaftsmitteln 

Schutz und Stützung der Verarbeitungsindustrie gehen in der EG aber über die in den 
Marktodnungen für die Einzelprodukte vorgesehenen Maßnahmen hinaus. Seit 1977 
beteiligt sich die Gemeinschaft "an der Finanzierung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Absatz- und Verarbeitungsstrukturen f'Ur Agrarerzeugnisse. Sie finanziert dabei Modernisie
rungsinvestitionen und den Ausbau von Verarbeitungs- und Vennarktungskapazitäten" 
(Kommission der EG, 1989). Als Hauptziele dieser Maßnahmen werden Kosteneinsparun
gen und Qualitätsverbesserungen genannt. Eine spezielle Verordnung der EWG (Nr. 
355n7) setzt "gemeinsame Strukturvorschriften, Vermarktungs bedingungen für landwirt
schaftliche Erzeugnisse und für Erzeugnisse der Fischerei". Artikel 1 der Verordnung hat 
folgenden Wortlaut: "Zur Verbesserung der Marktstruktur landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
und insbesondere zur Erleichterung der Anpassungen der Landwirtschaft, die durch die 
wirtschaftlichen Folgen der gemeinsamen Agrarpolitik notwendig werden oder den Bedürf
nissen der gemeinsamen Agrarpolitik entsprechen sollen, wird eine gemeinsame Maßnahme 
eingeführt, um in der Bearbeitung, Verarbeitung und/oder Vermarktung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse tätige Betriebe zu fördern oder zu rationalisieren". 

Zur Förderung der Verarbeitung und Vermarktung von Agrarerzeugnissen ist eine fmanziel
le Beteiligung des EAGFL, Abteilung Ausrichtung, an Investitionsmaßnahmen im Ver
marktungssektor möglich. Als Bedingung, um für die Gemeinschaftsfmanzierung in Frage 
zu kommen, gilt, daß das jeweilige Vorhaben die Verarbeitungs- bzw. Vermarktungs
struktur tatsächlich verbessert und sich positiv auf die Landwirtschaft auswirkt. Der zu 
diesem Zweck vorgesehene Zuschuß des Fonds in Form einer Kapitalhilfe ist auf höchstens 
25 % der gesamten Investitionssumme begrenzt, in Ausnahmefällen kann aber eine höhere 
Beteiligung aus Gemeinschaftsmitteln in Betracht kommen. In der Verordnung fmdet sich 
auch der Hinweis, die Förderungsmaßnahmen des Verarbeitungssektors von sogenannten 
Grunderzeugnissen des Anhangs n des Vertrags selbst dann zuzulassen, wenn die ver
arbeiteten Erzeugnisse nicht unter diesen Anhang fallen. 

Die Regelung für Nicbt-Anhang TI-Produkte 

Die bereits angeführte "Handels.-egelung für bestimmte aus landwirtschaftlichen Erzeugnis
sen hergestellte Waren" (VO 3033/80) sieht bei der Einfuhr der von der Verordnung abge
deckten Produkte "die Erhebung einer Abgabe vor, die sich aus einem festen Teilbetrag 
zum Scbutz der Verarbeitungsindustrie und einem beweglichen Teilbetrag zusammensetzt, 
der den etwaigen Unterschied zwischen den Preisen für die genannten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse in der Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt ausgleichen soll". Es ist dasselbe 
Prinzip, das in den Marktordnungen für Getreide angewendet wird. Auch hier wird nicht 
nur die Inzidenz des Schutzes des Primärerzeugnisses ausgeglichen, um den daraus resul
tierden Wettbewerbsnachteil der Verarbeitungsindustrie gegenüber Konkurrenten aus Dritt
IlIndem zu beseitigen, es wird zugleich die Protektion auf die Verarbeitungsindustrie 
ausgedehnt, die ihre Rohstoffe schon nicht mehr direkt von der Landwirtschaft, sondern 
vom Verarbeitungssektor bezieht. 

Beim Export der Verarbeitungserzeugnisse landwirtschaftlicher Produkte werden Export
erstattungen gewährt, die die Differenz zwischen Binnenmarktpreis und Weltmarktpreis 
überbrücken sollen. Die Regeln für die Gewährung der Exporterstattung f'Ur Nicht-Anhang 
n-Produkte sind in einer eigenen Verordnung festgelegt (VO 3035/80). Man kann anneh
men, daß die Regeln der Kommission genügend Spielraum einräumen, die Erstattung fest-
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zusetzen, daß sich die Industrie am internationalen Handel beteiligen kann (s. Artikel 4 der 
VO 3035/80). In der Erwägung der Gründe der Verordnung heißt es: "Es muß sowohl den 
Belangen der diese Waren herstellenden Industrie als auch der Tatsache Rechnung getragen 
werden, daß die Herstellung dieser Waren meistens die Verarbeitung mehrerer landwirt
schaftlicher Erzeugnisse notwendig macht, für welche in aller Regel unterschiedliche 
Erstattungen gewährt werden. Die Berficksichtiung dieser Fälle in einer Erstattungsberech
nung löst dieses Problem." Dazu berücksichtigt das Berechnungsschema bei aus verschiede
nen landwirtschaftlichen Grunderzeugnissen zusammengesetzten Produkten deren Anteil am 
Endprodukt und die für die Grunderzeugnisse angewendeten Erstattungssätze. Die zu ver
mutende Großzügigkeit bei der Gewährung der Erstattung auf den Marktstufen - Landwirt
schaft, erste Verarbeitungsstufe, zweite Verarbeitungsdstufe - akkumuliert sich. 

Mit dem Verarbeitungsgrad eskalierende Handelsbarrieren 

Die bisherigen Ausführungen scheinen darauf hinzuweisen, daß die EG-Regelungen für die 
Verarbeitungsindustrie landwirtschaftlicher Erzeugnisse eskalierende Handelsbarrieren 
aufgebaut haben und sichern. In der einfachsten und klarsten Form handelt es sich dabei 
um Zollsätze, die mit dem Verarbeitungsgrad des Erzeugnisses ansteigen. Ein geeignetes 
Beispiel dazu bietet die Einfuhrregelung für Fette. Die EG führt die Rohprodukte Ölsaaten 
und -früchte wie auch das bei der Ölgewinnung als Neben- oder Koppelprodukt anfallende 
Ölschrot ohne Belastung ein. Rohe pflanzliche Öle und Fette zu Nahrungszwekken werden 
im allgemeinen mit einem Einfuhrzoll von 10 % belastet, reine pflanzliche Öle und Fette 
mit 15 %. Sind die Produkte noch weiter verarbeitet, z.B. zu Margarine, dann steigt der 
Zollsatz auf 25 %. 

Die Zölle auf verarbeitete Erzeugnisse schützen die Wertschöpfung des inländischen 
Verarbeitungssektors und damit das Einkommen der in diesem Sektor eingesetzten Fakto
ren. Dadurch erhält dieser Produktionszweig sowohl gegenüber der ausländischen Kon
kurrenz als auch im Wettbewerb mit anderen Wirtschaftszweigen um die Produktions
faktoren am Binnenmarkt einen Vorteil, so daß er unangemessen expandieren oder sich auf 
zu hohem Niveau halten kann. 

Die nominalen Zollsätze geben nicht das Protektionsniveau der Verarbeitung an. Um den 
tatsächlich wirksamen Schutz zu berechnen, ist die Zollbelastung oder deren Äquivalent auf 
die Wertschöpfung des jeweiligen Sektors zu beziehen. Da im gegebenen Beispiel die 
Wertschöpfung der Ölmühlen nur etwa in der Größenordnung der Einfuhrabgaben liegt, 
steigt die effektive Protektionsrate, solange der Importschutz das Binnenmarktpreisniveau 
bestimmt, leicht auf 100 % und darüber an. 

Konstante Zollsätze für die Produkte unanhängig vom Verarbeitungsgrad gewähren den 
verschiedenen Verarbeitungsstufen im allgemeinen den gleichen Schutz, so daß die betrof
fenen Industrien im Wettbewerb um die Prod)lktionsfaktoren gleichgestellt sind. Falls die 
höhere Verarbeitungsstufe keine eigene effektive Protektion mehr erhalten soll, muß der 
Zollsatz für das höher verarbeitete Produkt unter dem für das Ausgangsprodukt der jeweili
gen Stufe liegen Cfangermann et al., S. 8 ff. und Yeats. 1984). 

Zollsätze und Protektionsraten sind gute Indikatoren für den Schutz, den inländische 
Produktionszweige gegen den internationalen Wettbewerb erhalten. Der Weltbankbericht 
von 1986 (S. 126) demonstriert an einer Reihe von Agrarprodukten, wie die Zölle im 
allgemeinen mit dem Verarbeitungsgrad ansteigen. Damit verbunden ist gewöhnlich ein 
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steiler Anstieg der effektiven Protektion der Verarbeitungsindustrie. Die Weltbank fügt 
hinzu, daß außerdem die generelle Tendenz besteht, daß zusätzlich die nichttarifliren 
Handelshcmmnisse mit dem Verarbeitungsgrad zunehmen. 

Aus den genannten Größen lassen sich noch nicht die Handelseffekte ableiten. Yeats (1981, 
S. 485 f.) weist z.B. darauf hin, daß sich die Nachfragebedingungen mit der Verarbeitungs
stufe verändern. Ie höher der Verarbeitungsgrad, um so höher sei im allgemeinen auch die 
Importnachfrageelastizität Ein konstanter Zollsatz über die verschiedenen Verarbeitungs
stufen hinweg mindert den Import weiter verarbeiterter Produkte allein aus diesem Grund 
wesentlich mehr, wie das zur IDustration herangezogene Beispiel für Lederartikel zeigt 
(Yeats). Interpretiert man das Beispiel für die Halbierung des Zollsatzes umgekehrt als eine 
Zollanhebung von 5 auf 10 % für die Produkte der drei Verarbeitungsstufen, dann wird 
dadurch der Import von Lederwaren mehr als dreimal so stark betroffen wie der Import des 
Rohstoffs. Das Beispiel macht deutlich, wie die mit dem Verarbeitungsgrad steigenden 
Importelastizitäten den handelsmindemden Effekt des Importzolls verstärken. Yeats unter
streicht mit Daten, die Balassa und Kreinin zusammengestellt haben, daß die Importelastizi
täten ganz allgemein mit dem Verarbeitungsgrad zunehmen und für Endprodukte häufig 
über das Zehnfache derer für den Rohstoff betragen. 

Als dritten, den Handel mit höher verarbeiteten Produkten erschwerenden Faktor führt 
Yeats an, daß die Frachtraten für diese Produkte höher sind, weil sie sich auch am Wert 
des Frachtguts orientieren. Die Frachtraten würden also mit dem Verarbeitungsgrad in 
ähnlicher Weise eskalieren wie die Zollsätze. 

Die verschiedenen Faktoren wie Zollschutz oder äquivalente Maßnahmen und deren echte 
Schutzwirkung, gemessen als effektive Protektionsrate, nichttarifire Handelsbarrieren, 
Importnachfrageelastizitäten und Frachtraten schränken den internationalen Wettbewerb mit 
steigendem Verabeitungsgrad zunehmend ein. Einzelne Verarbeitungssektoren können die 
Barrieren gegen den internationalen Handel noch wesentlich erhöhen, indem sie, begünstigt 
durch den Schutz, Skalenerträge nutzen, die Produkte marktgcrecht differenzieren und 
damit eine entsprechende Preisdiskriminierung verbinden. 

Möglichkeiten der Quantifizierung 

In den Arbeiten zum internationalen Handel hat sich die quantitative Analyse durchgesetzt, 
wie die Arbeiten der letzten Iahre zeigen. Soweit die Protektion betroffen ist, gilt der erste 
Schritt der Schätzung des Protektionsniveaus selbst, bevor die Auswirkungen dieser 
Protektion auf Erzeugung, Verbrauch, Außenhandel und schließlich Wohlfahrt untersucht 
wenlen können. In der OECD konzentrierten sich die Anstrengungen auf diesem Gebiet 
bisher darauf, die Transferzahlungen von inländischen Konsumenten und Steuerzahlern an 
landwirtschaftlichen Produzenten und die dadurch bedingte Belastung der Verbraucher -
auch als Steuerzahler - abzuschätzen. Speziell zu diesem Zweck wurden die Subventions
äquivalente als Maß der agrarpolitischen Stützung auf Einzelproduktbasis entwickelt Der 
Verarbeitungs- und Vermarktungssektor bleibt dabei außer Betracht, indem die Subven
tionslIquivalente für die Verbraucher auf Erzeugerebcne gemessen wenlen. Im Prinzip 
basiert das Erzeugersubventionsllquivalent auf der nominalen Protektion, wobei andere 
Stützungsmaßnahmen berücksichtigt wenlen und Bezugsbasis nicht der Weltmarkt-, sondern 
der Inlandspreis einschließlich aller erfaßten produktspezifischen S~tzungsmaßnahmen ist 

Soll die Protektion der Verarbeitung isoliert wenlen, dann muß der Einfluß der Politik auf 
den vorgelagerten Stufen mit ins Kalkül gezogen wenlen. Ein dafür geeigneter Maßstab ist 
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die effektive Protektion, die, wenn sie um andere Subventionen ergllnzt wird, zur effektiven 
Sllbvention oder zur effektiven Stützung winl. Im letzten Fall mißt sie den relativen Unter
schied zwischen der Wertschöpfung der Verarbeitung zu Binnenmarkt- und Weltmarlct
bedingungen. Falls aus VergleichbarkeitsgrüDden gewünscht, läßt sich dieser Maßstab zu 
einem Subventionsllquivalent umformen. 

Schwerwiegender als der geeignete Maßstab erscheint das Problem der Datenverfügbarkeit. 
Erforderlich sind die wirklich vergleichbaren Preise für das jeweilige Verarbeitungsprodukt 
am Inlandsmarkt und frei Grenze, eil oder fob, der Wert der sich nicht im Preis nieder
schlagenden anderen StützungsmaSnahmen der Verarbeitung, die Preise für die Inputs, 
ebenfalls für den Binnenmarkt und frei Grenze, und die Inputkoeffizienten. Aus der Sicht 
der Agrarpolitik läBt sich der Blickwinkel auf die partielle Wertschöpfung am landwirt
schaftlichen Rohstoff verengen, um auf diese Art die Inzidenz der Stützung des Roh
produkts auszuschalten und den Effekt des Schutzes und der darüber hinausgehenden 
Stützung der Verarbeitung abzuschltzen. Zuerst ist die Frage zu beantworten, wie dje 
Verarbeitungsspanne durch die auf den Verarbeitungssektor ausgedehnte Agrarpolitik 
verändert wird. Die Agrarpolitik beeinfluBt den Vermarktungs- und damit den Verarbei
tungssektor weit darüber hinaus, weil der Umfang der landwirtschaftlichen Erzeugung 
zusammen mit dem Schutz und StützungsmaSnahmen der Vermarktung den Umfang der 
Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte am Binnenmarkt bestimmen. Der starke Ausbau 
der Kapazitäten zur Magermilchpulverlterstellung in der EG demonstriert diese Zusammen
hIInge: ohne die Protektion der Milcherzeugung wUrde der Trocknungsindustrie das um
fangreiche Rohstoffang"bot nicht zur Verfügung stehen; ohne speziellen Schutz und 
Stützung hätte sich die Trocknung von Magermilch nicht zu so einem so bedeutendem 
Zweig entwickeln können. Die Trocknungsindustrie hat nicht nur von der durch die 
Agrarpolitik verursachten Überproduktion bei Rohmilch und der Absicherung der Ver
arbeitungsspanne profitiert, sondern auch von den vielen Maßnahmen zur Sicherung der 
Lagerung und des Absatzes am Binnenmarkt und in Drlttlllndem. 
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